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Antragsteller:

Maßnahme:

bearbeitet: gezeichnet:

Karte:

bau 24.09.2012

Maßstab: 1: 7.500

hph

meiners GmbH & Co. KG
Hesterberger Str. 19
27246 Borstel

Legende

Grenze des Projektgebietes "Borstel Nord"

Vernässung der ehemaligen Abbauflächen im Campener Moor sowie  

Umgrenzung der geplanten Abbauflächen

Rahmenkonzept zur zeitlichen Staffelung von Torfabbau-,
Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen

Planungsrelevante Arten, für die vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men  gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG geboten sind:

Neuntöter (Lanius collurio)Nt Wachtel (Coturnix coturnix)

Heidelerche (Lullula arborea)

Kranich (Grus grus)Kr

Ziegenmelker (CaprimulgusZi europaeus)

Moorfrosch (Rana arvalis)Mf
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Grünlandflächen und Feuchtgrünland durch Nutzungsexten-
sivierung und Nutzungswechsel (Zielflächen CEF-Maßnahmen Offen- 

Moor- und Bruchwälder im Bereich der Moorperipherie, die durch

Mf Kr
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Abbauabschnitt 1

Abbauabschnitt 2

Abbaubeginn: ~ 2017

Abbaubeginn: ~ 2022

Durch Maßnahmen der Wasserhaltung (s. Abbau- und
Vernässungskonzept) zu erhaltende Bruchwälder
Beginn Durchführung Maßnahmen: ~ 2022

Maßnahmen zur strukturellen Anreicherung in dessen Randbereichen
gem. Artenschutzkonzept
Beginn Durchführung Maßnahmen: ~ 2017

landarten in Abbauabschnitt 1)
Beginn Durchführung Maßnahmen:  vor Abbaubeginn in Abschnitt 1

besondere Maßnahmen der Waldbewirtschaftung und sonstige 
strukturelle Maßnahmen gem. Artenschutzkonzept zu gestalten und
auf Dauer zu erhalten sind
Beginn Durchführung Maßnahmen:  vor Abbaubeginn in Abschnitt 1

Waldstreifen westlicher Moorrand
Gestaltung der Fläche gem. Artenschutzkonzept als CEF-Maßnahme
für die Arten Moorfrosch und Schlingnatter 
Beginn Durchführung Maßnahmen:  vor Abbaubeginn in Abschnitt 1

Sonstige Grünland- und Waldflächen der Moorperipherie, die zu
Kompensationszwecken in das Gesamtkonzept einbezogen werden

Heidelbeerplantage (Nutzung kann erst mittel- langfristig aufgegeben
und Fläche entsprechend der naturschutzfachlichen  Zielvorstellungen
(Extensiv-Grünland) hergerichtet werden

Beginn Durchführung Maßnahmen:  nach Abbaubeginn in Abschnitt 1

Beginn Durchführung Maßnahmen:  ~ 2030

(mit Erteilung der Abbaugenehmigung, ggfs. mit Einreichung eines
in den wesentlichen Fragestellungen vorabgestimmten Antrags)

(mit Erteilung der Abbaugenehmigung, ggfs. mit Einreichung eines
in den wesentlichen Fragestellungen vorabgestimmten Antrags)

(mit Erteilung der Abbaugenehmigung, ggfs. mit Einreichung eines
in den wesentlichen Fragestellungen vorabgestimmten Antrags)

Legende
Grenze des Projektgebietes "Borstel Nord"

Kurzfristig nach Antragsgenehmigung oder davor
umzusetzende Maßnahmen

Mittelfristig umzusetzende Maßnahmen

Langfristig umzusetzende Maßnahmen

Abbauende:    ~ 2040

Abbauende:    ~ 2040

Ende Pflege- und Entwicklung:    ~ 2050

Ende Pflege- und Entwicklung:    ~ 2050

Pflege- und Entwicklung:                  nach Bedarf (ggf. Beweidung)

~ 2015 - 2017

~ 2015 - 2017

~ 2015 - 2017

Rückbau Mietenplatz (nach Beendigung allen Torfabbaus im Borsteler Moor)

A 26

Raumordnungsverfahren gem. §§ 12 -18 
 NROG zu einem geplanten Torfabbau

im Borsteler Moor / LK Diepholz

(nach Abbaubeginn)


